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1. Planerfordernis und -ziel 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hüttenberg hat am 05.06.2023 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 

1. Änderung des Bebauungsplanes 2.15 „Im Dollenstück III“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 

BauGB im Ortsteil Rechtenbach beschlossen.  

Ziel der Bebauungsplanänderung ist die Ergänzung des Nutzungskataloges der bisherigen Sonderge-

bietsnutzung durch die Zulässigkeit von Dienstleistungsbetrieben. Dies ist die einzige Änderung der 

Planung. Alle das bisherige Sondergebiet Nr. 4 (vorliegender Änderungsbereich) betreffenden Festset-

zungen des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 2.15 werden geprüft und an die aktuellen gesetzlichen 

Grundlagen angepasst. Inhaltlich werden sie unverändert in die vorliegende 1. Änderung übernommen.  

Der vorliegende Änderungsbereich ist überwiegend bebaut. Ein Teilbereich ist jedoch seit Jahren un-

genutzt und liegt brach. Mehrere Mobilisierungsversuche für verschiedene Nutzungsarten waren hier 

bereits erfolglos. Die Änderung des Bebauungsplanes ist erforderlich, um die planungsrechtlichen Fest-

setzungen der brachliegenden Fläche im beplanten Innenbereich zu optimieren, sodass sie nun einer 

Nutzung zugeführt werden kann. Dies entspricht zudem dem Ziel der vorrangigen Innenentwicklung 

sowie dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB).  

Diese einzige Änderung der Festsetzung betrifft vorliegend nicht die Grundzüge der Planung. Der Ka-

talog der zulässigen Nutzungsarten in diesem Bereich des Sondergebietes bleibt bestehen, er wird 

durch die vorliegende Änderung lediglich untergeordnet ergänzt. Die insgesamte Plankonzeption des 

ursprünglichen Bebauungsplanes wird hiervon nicht betroffen.  

Alle sonstigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie die bauordnungsrechtlichen Gestal-

tungsvorschriften des rechtswirksamen Bebauungsplans 2.15 „Dollenstück III“ von 2016 außerhalb des 

vorliegenden Geltungsbereiches bleiben von der 1. Änderung des Bebauungsplanes unberührt und gel-

ten unverändert fort. Gleiches gilt für die Teilkarten auf der Satzungskarte, welche die erforderlichen 

Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen beinhalten. Diese Karten und die Zuordnung des Aus-

gleichs bleiben von der hier vorliegenden 1. Änderung ebenfalls unberührt. 

 

 

2. Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung liegt am nordöstlichen Ortsrand Rechtenbachs, 

nördlich der Straße Budenweisgraben und ist der Übersichtskarte (Abb. 1) zu entnehmen. Der Gel-

tungsbereich umfasst in der Gemarkung Großrechtenbach (Hüttenberg) in der Flur 19 das Flurstück 

157/2. Das Kataster hat sich gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan von 2016 verändert, so-

dass im vorliegenden Änderungsbereich nur das benannte Flurstück betroffen ist.  

 

 

3. Verfahrensart 

Mit der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes wird die bisherige textliche Festsetzung 2.4.3 

zur zulässigen Grundstücksnutzung ergänzt. Bisher waren für das Sondergebiet mit der Identifikations-

nummer 4 ein Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 650 m² und ein Fachgeschäft (nur Non-

food-Betriebe) oder Landhandel mit max. 400 m² (VK) zulässig. Zudem ist eine Bäckerfiliale mit „Drive-

in-Schalter“ und einer Verkaufsfläche von max. 150 m² zulässig. Durch die 1. Änderung des Bebau-

ungsplans werden diese Nutzungen durch die Zulässigkeit von Dienstleistungsbetrieben ergänzt. 

Das planerische Leitbild des ursprünglichen Bebauungsplanes wird hiervon nicht entgegenstehend be-

rührt. Denn durch die Zulassung dieser einen weiteren Nutzungsart, wird der Gebietscharakter nicht 

maßgeblich verändert. Im vorliegenden Änderungsbereich sind bereits verschiedene Nutzungen und 
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Betriebsarten zulässig. Bereits durch die bestehende Zulässigkeit der Bäckereifiliale ist eine Nutzungs-

art zulässig, die neben dem Einkauf auch zum Verweilen im Gebiet beiträgt. Durch die Zulässigkeit von 

Dienstleistungsbetrieben wird eine Nutzung ergänzt, die sich in den Rahmen der städtebaulichen Ge-

samtkonzeption in diesem Bereich einordnet.  

Neben der o.g. Änderung werden alle weitern den Änderungsbereich betreffenden Festsetzungen in die 

vorliegende 1. Änderung übernommen und lediglich an die aktuellen gesetzlichen Grundlagen ange-

passt. Es werden keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen. So bleibt auch das Maß der baulichen 

Nutzung unverändert.  

Mit der vorliegenden Änderung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt, da sich die zusätzliche 

Nutzung in die planerischen Leitideen des Bebauungsplanes einfügt. Demnach erfolgt die Aufstellung 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB. Insgesamt 

bleibt so der planerische Leitgedanke des rechtswirksamen Bebauungsplanes von 2016 weiterhin er-

halten, während die geplante Änderung noch als von dem ursprünglichen planerischen Willen gedeckt 

angesehen werden kann.  

Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht 

nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind sowie von der Durchführung eines Monitorings nach § 4c BauGB abgese-

hen. Bei der Aufstellung der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes wird gemäß § 13 Abs. 2 

BauGB von der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Der Öffent-

lichkeit wird gemäß §13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Hs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und den Behörden und 

sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird gemäß und §13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Hs. 2 BauGB i.V.m. § 

4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

 

 

4. Verbindliche Bauleitplanung  

Die vorliegende 1. Änderung bezieht sich auf den rechtswirksamen Bebauungsplan „Im Dollenstück III“ 

von 2016 (Abbildung 2). Das ursprüngliche Planziel im Teilbereich mit der Identifikationsnummer 4 des 

Bebauungsplanes war die Ausweisung eines Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO sowie die 

Sicherung der zugehörigen Erschließung. Diese Planziele bleiben vorliegend bestehen. Ebenfalls die 

Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung bleiben unverändert.  
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Abbildung 2: Bebauungsplan „Dollenstück III “ (2016) 

Ausschnitt genordet, ohne Maßstab  

 

 

5. Inhalt und Festsetzungen 

Durch die vorliegende 1. Änderung wird die bisherige Festsetzung 2.4.3 des ursprünglichen Bebau-

ungsplanes geändert.  

Alle weiteren für den Änderungsbereich geltenden Festsetzungen werden inhaltlich unverändert in die 

Plankarte der 1. Änderung übernommen und lediglich an die aktuellen gesetzlichen Grundlagen ange-

passt. Vorliegend wird daher von einer zusätzlichen Begründung dieser abgesehen.  

 

Nachfolgend werden die bisherige und die neue textliche Festsetzung aufgeführt. Es ist darauf hinzu-

weisen, dass der Änderungsbereich im ursprünglichen Bebauungsplan mit der laufenden Nummer 4 

gekennzeichnet wird. In der vorliegenden 1. Änderung wird dem Sondergebiet die laufende Nummer 1 

zugeordnet.  

 

Bisherige Festsetzung:  

 

 

 

Änderungsbereich 

der 1. Änderung 
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________________________________________________________________________________ 

Wird wie folgt geändert:  

1.1.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 3 BauNVO gilt für das Sondergebiet mit der 

lfd. Nr. 1: Im Sondergebiet ist ein Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 650 m² und ein 

Fachgeschäft (nur Non-food-Betriebe) oder Landhandel mit max. 400m² (VK) zulässig. Wei-ter zulässig 

ist eine Bäckereifiliale mit „Drive-In-Schalter“ mit einer Verkaufsfläche von max. 150m² (VK). Zudem 

sind Dienstleistungsbetriebe zulässig. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Durch den Bebauungsplan wird bereits grundlegend eine effektive und städtebaulich geordnete Aus-

nutzung der Fläche vorbereitet. Das Plangebiet der 1. Änderung umfasst ein Sondergebiet, welches 

sowohl an ein Gewerbegebiet als auch ein Mischgebiet sowie ein weiteres Sondergebiet grenzt. Große 

Teile der Flächen sind auf Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Im Dollenstück III“ bereits 

bebaut. Durch die Ergänzung der Zulässigkeit von Dienstleistungsbetrieben im vorliegenden Sonderge-

biet, wird eine städtebaulich sinnvolle Ergänzung der Bebauungsstruktur und Nutzungsarten vorbereitet, 

die sich in die Plankonzeption des ursprünglichen Bebauungsplanes einordnet.  

 

 

6. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

6.1 Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Um-

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet 

werden. Der Umweltbericht ist in die Abwägung einzustellen. Dieses Verfahren ist für alle Bauleitpläne 

anzuwenden, deren Verfahren nach Inkrafttreten des EAG Bau eingeleitet wurde. Eine Ausnahme stel-

len hierbei jedoch Bebauungspläne dar, die unter Anwendung des vereinfachten Verfahrens gemäß 

§ 13 BauGB aufgestellt werden. 

Die Aufstellung der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachten Verfahren 

gemäß § 13 BauGB, sodass die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und die 

Erstellung eines Umweltberichtes nicht erforderlich ist. Die Pflicht, die Belange des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege zu ermitteln und zu bewerten sowie in die Abwägung einzustellen, bleibt indes 

unberührt. 

Im Zuge der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes, mit dem Ziel der Nutzungsergänzung, 

werden keine über den Ursprungsplan hinausgehenden Belange des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege berührt. Aufgrund dessen wird von einer vertiefenden Betrachtung der Belange an dieser 

Stelle abgesehen. Das Maß der baulichen Nutzung wird unverändert aus dem ursprünglichen Bebau-

ungsplan übernommen.  

Die Inhalte des Ursprungsbebauungsplanes hinsichtlich der Eingriffs-/Ausgleichsregelung sowie der 

Thematik Artenschutz bleiben daher unberührt und gelten weiter fort.  

 

6.2 Eingriffsregelung 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Belange von Natur und Landschaft sowie die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes in die Bauleitplanung einzustellen und in der Abwägung zu berücksichti-

gen.  
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Mit der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes wird ausschließlich die Diversität der Nut-

zungsart erhöht. Hierdurch ist jedoch von keinem größeren umweltrelevanten Eingriff im Bereich des 

Plangebietes auszugehen, zumal die eingriffserheblichen Festsetzungen insbesondere zur überbauba-

ren Grundstücksfläche (Versieglung) unverändert fortgelten.  

 

6.3 Artenschutz 

Für den unbebauten Bereich im Baugebiet wurde eine artenschutzrechtliche Bewertung durch ein Fach-

büro durgeführt (liegt als Anlage bei). Das Gebiet hätte aufgrund seiner Beschaffenheit (geschottert und 

unbebaut) zwischenzeitlich potenzieller Lebensraum für Reptilien werden können. Als Fazit lässt sich 

festhalten, dass im Rahmen der Erfassungen im Untersuchungsraum keine Reptilien nachgewiesen 

werden konnten. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung 

und Tötung), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zer-

stören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

 

 

7. Wasserwirtschaftliche Belange 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „Dollenstück III“ von 2016 wurden die wasserwirt-

schaftlichen Belange in der Bauleitplanung geprüft. Die Versorgung mit Trink- und Löschwasser sowie 

die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers bleibt durch die 1. 

Änderung grundsätzlich unberührt. Die Diversifizierung der Nutzungsart wird diese wasserwirtschaftli-

chen Belange im Ergebnis nicht berühren und es wird davon ausgegangen, dass der Wasserbedarf 

gedeckt und das Schmutz- und Niederschlagswasseraufkommen weiterhin abgeführt werden kann. 

 

 

8. Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen und sonstige Hinweise 

Nachrichtliche Übernahme (gemäß § 9 Abs. 6 BauGB), Hinweise und Empfehlungen verschiedener Träger 

öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung usw.) 

beachtet werden müssen. 

 

EnergieNetz Mitte GmbH (01.11.2023) 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Planbereich Versorgungsanlagen der EnergieNetz Mitte GmbH vorhanden 

sind. Einen Ausschnitt der Pläne, aus denen die ungefähre Lage der Versorgungsleitungen (u, a. 1kV-Kabel) zu 

entnehmen sind, sind in der beigefügten zip-Datei „Strom_23-22631-EAM-Netz.pdf“ enthalten. Die Planangaben 

erfolgen ohne Gewähr. Der Plan ist ausschließlich für Planungszwecke zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte 

ist unzulässig. 

 

Kreisausschuss des LDK, Umwelt, Natur und Wasser (20.11.2023) 

Altlasten / Bodenverunreinigungen  

lm Fachinformationssystem FIS AG sind keine schädlichen Bodenveränderungen für das betroffene Grundstück 

eingetragen. Es wird darauf verwiesen, dass möglicherweise nicht alle Bodenverunreinigungen zum jetzigen Zeit-

punkt in o. g. System eingepflegt worden sind. Es wird empfohlen für weitere Auskünfte die entsprechende Kom-

mune zu kontaktieren. - 

Grundsätzlich sollte bei Bodenaushubarbeiten auf Bodenveränderungen hinsichtlich Farbe und Geruch geachtet 

werden. Sofern diesbezügliche Auffälligkeiten vorhanden sind, ist eine Bodenuntersuchung vorzunehmen. Vorhan-

dene Bodenkontaminationen sind der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde zu melden und umgehend zu 

sanieren. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (27.11.2023) 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich das im La-

geplan näher bezeichnete Gelände am Rande eines Bombenabwurfgebietes befindet.  

Es gibt jedoch keinen begründeten Verdacht, dass auf der Fläche mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu 

rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, 

ist eine systematische Flächenabsuche nicht erforderlich.  

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Ge-

genstand gefunden werden sollte, wird gebeten, den Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 

Hinweis zum Thema Starkregen: 

Das Land Hessen hat mit dem Projekt „KLIMPRAX – Starkregen und Katastrophenschutz für Kommunen“ ein drei-

stufiges Informationssystem für Kommunen bereitgestellt. Alle Information dazu sind auf den Internetseiten des 

Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) unter folgendem Link einsehbar: 

https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/klimprax-starkregen  

Die Starkregen-Hinweiskarte 

https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/klima/klimprax/starkregen/Starkregen-Hinweiskarte_Hessen.pdf wird in 

der ersten Stufe zur Identifizierung von besonders durch Starkregengefährdeten Kommunen online als PDF oder 

zur Einbindung in GIS bereitgestellt. Die Karte beinhaltet den Starkregen-Index und den Vulnerabilitäts-Index für 

jede 1*1km Kachel.  

In der zweiten Stufe können basierend auf dieser Ersteinschätzung kommunale Fließpfadkarten ermittelt werden. 

Dafür kann die interessierte Kommune eine Anfrage an das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung richten 

(starkregen@hlnug.hessen.de).  

In Fällen, in denen die Fließpfadkarte zur lokalen Gefährdungsbeurteilung nicht ausreicht (z.B. städtische Gebiete, 

sehr flache Gebiete ohne klare Fließwege), kann eine Starkregen-Gefahrenkarte bei Ingenieurbüros in Auftrag ge-

geben werden. Starkregen-Gefahrenkarten sind für Planungen in kritischen Gebieten sowie für mittlere und große 

Kommunen erforderlich. Diese Karten werden durch Ingenieurbüros auf der Basis von detaillierten hydraulischen Simulationen 

erstellt.  

 

Industrielle Abwasser, wassergefährdende Stoffe, grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz, Dez. 41.1 

Nachsorgender Bodenschutz  

Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass sich im Planungsraum keine entsprechenden Flächen be-

finden.  

 

Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 

Im Plangebiet sind keine betriebenen Abfallentsorgungsanlagen / Deponien im Sinne von § 35 Abs. 1, 2 Kreislauf-

wirtschaftsgesetz - KrWG betroffen. In diese Prüfung sind Altablagerungen /Altstandorte im Sinne des Boden-

schutzrechtes nicht eingeschlossen. Diese unterliegen der Bewertung durch die zuständige Bodenschutzbehörde.  

Aus abfallbehördlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen das bauleitplanerische Vorhaben.  

Bei Bau-, Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ 

(Baumerkblatt. Stand: 01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten (www.rp-giessen.hessen.de, 

Umwelt, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Bau- und Abbruchabfälle).  

Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Abfalleinstufung, Beprobung, Tren-

nung und Verwertung/Beseitigung von Bauabfällen (z.B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährliche 

Bauabfälle wie z.B. Asbestzementplatten). Downloadlink: https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hes-

sen.de/files/2022-04/baumerkblatt_2015-12-10.pdf  

Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Abfallentsorgung für mineralische Abfälle wird auf die Vorgaben der seit 

01.08.2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vom 09.07.2021 (BGBl I s. 2598) hingewiesen. Die EBV 

https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/klimprax-starkregen
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/klima/klimprax/starkregen/Starkregen-Hinweiskarte_Hessen.pdf
http://www.rp-giessen.hessen.de/
https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/2022-04/baumerkblatt_2015-12-10.pdf
https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/2022-04/baumerkblatt_2015-12-10.pdf
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enthält die u. a. die Anforderungen an die getrennte Sammlung von mineralischen Abfällen aus technischen Bau-

werken sowie die Anforderungen an den Einbau von zulässigen mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen 

Bauwerken (z.B. Errichtung eines Walles mit Bodenmaterial bzw. Erdaushub) und sonstige Verpflichtungen (z. B. 

Anzeigepflichten). Hierzu wird auf die Infoblätter der Regierungspräsidien zur Ersatzbaustoffverordnung unter fol-

gendem Link: https://rp-giessen.hessen.de/umwelt/abfall/abfallnews/ersatzbaustoffverordnung (Abfall -> Abfall-

news -> Ersatzbaustoffe) verwiesen. 

Hinweis: 

Am 01.08.2023 ist die neue Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) als Teil der sog. Mantel-

verordnung in Kraft getreten. Als eine der wesentlichen Neuerungen sind die Regelungen zum Auf- und Einbringen 

von Bodenmaterial (z. B. Erdaushub) neu gefasst und der bisherige Anwendungsbereich zur Herstellung einer 

durchwurzelbaren Bodenschicht um den Anwendungsbereich unterhalb oder außerhalb dieser sowie um die Ver-

füllung von Abgrabungen und Tagebauen erweitert worden.  

Die materiellen Anforderungen an das Auf- und Einbringen vom Bodenmaterial sind in den §§ 6-8 BBodSchV ent-

halten und von der zuständigen Bodenschutzbehörde festzulegen und zu überwachen. 

 

Bergaufsicht, Dez. 44.1 

Der Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung liegt im Gebiet eines erloschenen Bergwerksfeldes, in dem das Vor-

kommen von Erz nachgewiesen wurde. Die Fundstelle liegt nach den hier vorhandenen Unterlagen außerhalb des 

Planungsbereiches.  

 

 

9. Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt im Vereinfachten Verfahren gemäß § 13 

BauGB.  

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

05.06.2023 

Bekanntmachung: 20.10.2023 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 13 Abs. 2 Nr. 2 Hs.2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 

30.10.2023 – 01.12.2023 

Bekanntmachung: 20.10.2023 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 13 Abs. 2 Nr. 3 Hs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: 25.10.2023 

Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10 Abs. 1 BauGB 

11.03.2024 

Die Bekanntmachungen erfolgen im Hüttenberger Mitteilungsblatt als amtliches Bekanntmachungsorgan der Ge-

meinde Hüttenberg. 

 

10. Anlagen 

- Artenschutzrechtliche Bewertung, PlanÖ, September 2023    

https://rp-giessen.hessen.de/umwelt/abfall/abfallnews/ersatzbaustoffverordnung


Bebauungsplan, Bebauungsplan 2.15 „Im Dollenstück III“ – 1. Änderung  

Satzung – Planstand: 11.03.2024  9 
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Projektleitung: Dipl.-Geograph Mathias Wolf, Stadtplaner AKH/SRL  

Projektleitung: Sophia Will, M.Sc. Stadt- und Raumplanung 

 

Planungsbüro Fischer Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Im Nordpark 1 – 35435 Wettenberg  

T +49 641 98441 22   Mail: info@fischer-plan.de   www.fischer-plan.de 

 

 

 

 


